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§ 119 AktG Antrage in der
Hauptversammiung

AktG - Aktiengesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.02.2026

1. (1)Jeder Aktionar, der Vorstand und der Aufsichtsrat sind berechtigt, in der Hauptversammlung zu jedem Punkt
der Tagesordnung Antrége zu stellen. Uber einen Gegenstand der Verhandlung, der nicht ordnungsgemaR als
Tagesordnungspunkt bekannt gemacht wurde, darf kein Beschluss gefasst werden. Zur Beschlussfassung Uber
den in der Versammlung gestellten Antrag auf Einberufung einer Hauptversammlung und zu Verhandlungen
ohne Beschlussfassung bedarf es keiner Bekanntmachung.

2. (2)Soweit die Satzung nicht anderes bestimmt, ist Uber einen Beschlussvorschlag, der gemafRg 110 Abs. 1
bekannt gemacht wurde, nur dann abzustimmen, wenn er in der Versammlung als Antrag wiederholt wird.

3. (3)Liegen zu einem Punkt der Tagesordnung mehrere Antrage vor, so ist zunachst Uber Antrage abzustimmen, zu
denen bereits vor Beginn der Hauptversammlung Stimmen im Weg der Fernabstimmung oder per Brief
abgegeben wurden. Im Ubrigen bestimmt mangels einer Regelung in der Satzung der Vorsitzende die Reihenfolge
der Abstimmung.

In Kraft seit 01.08.2011 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/aktg/paragraf/110
file:///

	§ 119 AktG Anträge in der Hauptversammlung
	AktG - Aktiengesetz


